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Amtliche Bekanntmachungen

Satzung fiir die Friedhofe in der Stadt Grevenbroich
vom 27.02.2026

Praambel

Aufgrund des § 4 des Gesetzes Uber das Friedhofs- und Bestattungswesen, der §§ 7 und 114 a der
Gemeindeordnung flir das Land Nordrhein-Westfalen, sowie der §§ 2, 4 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes flr das Land Nordrhein-Westfalen und des § 2 Abs. 1 Nr. 6 der Satzung
der Stadt Grevenbroich Gber die Anstalt des 6ffentlichen Rechts ,Stadtbetriebe Grevenbroich AGR*
in den jeweils aktuellen Fassungen hat der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Grevenbroich A6R
(SBG) in seiner Sitzung am 24.02.2026 folgende Satzung fiir die Friedhéfe in der Stadt Grevenbroich
beschlossen.

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck
(1) Friedhofstrager sind die Stadtbetriebe Grevenbroich AGR (SBG).

(2) Diese Friedhofssatzung gilt flr folgende im Gebiet der Stadt Grevenbroich gelegenen
Friedhofe und Friedhofsteile:

a) Allrath, Bongarder Strale,

b) Elsen, Deutsch-Ritter-Allee,

c) Frimmersdorf, Friedhofstralie,

d) Gustorf, Torfstecherweg,

e) Hemmerden, Goldregenstralle,

f) Hulchrath, Josef-Lecher-Weg,

g) Kapellen, St.-Clemens-Stral3e,

h) Neuenhausen, HauptstralRe (geschlossen),
i) Neuenhausen, Willibrordusstral3e,

j) Neukirchen, Unterdorf,

k) Neurath, Glick-Auf-Stralde,

I) Neurath, Donaustralde (geschlossen),

m) Noithausen, Am Rittergut,

n) Stadtmitte, Montanusstralle,

o) Wevelinghoven, Langwadener Strale,

p) Wevelinghoven, Zehntstralle (geschlossen).

(3) Die Friedhofe dienen der Beisetzung aller Personen (Leichen, Tot- und Fehlgeburten), die bzw.
deren Eltern zum Zeitpunkt ihres Todes ihren Wohnsitz oder Aufenthalt in der Stadt  Grevenbroich
hatten sowie derjenigen, die ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstatte besalien.
DarUber hinaus dienen die Friedhdéfe auch der Bestattung der aus Schwangerschaftsabbriichen
stammenden Leibesfrichte, falls die Eltern Einwohner der Stadt Grevenbroich sind. Die Bestattung
anderer Personen bedarf der besonderen Genehmigung der SBG.

(4) Die Friednodfe erflllen aufgrund ihrer gartnerischen Gestaltung auch allgemeine
Grinflachenfunktionen. Sie stellen kulturelle Einrichtungen dar, welche die Ehrung der Verstorbenen



und die Pflege des Andenkens erméglichen, und erflillen wichtige Funktionen fir die Stadtokologie.
Deshalb hat jeder das Recht, die Friedhdfe als Orte der Ruhe und Besinnung aufzusuchen.

(5) Die SBG sind berechtigt, die fiir die Friedhdfe notwendigen Anordnungen zu treffen.
§ 2 SchlieBung und Entwidmung

(1) Friedhdfe und Friedhofsteile konnen aus wichtigem o6ffentlichen Grund fur weitere Bestattungen
gesperrt (SchlieBung) oder einer anderen Verwendung zugeflhrt werden (Entwidmung). Die
SchlieBung oder Entwidmung von Friedhéfen oder Friedhofsteilen erfolgt durch Beschluss des
Verwaltungsrates der SBG.

(2) Durch die Schlieung wird die Moglichkeit weiterer Bestattungen bzw. Beisetzungen
ausgeschlossen. Soweit durch SchlieBung das Recht auf weitere Bestattungen in Wahlgrabstatten
erlischt, wird dem Nutzungsberechtigten fur die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren
Bestattungs- bzw. Beisetzungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrabstatte zur Verfigung gestellt.
Aullerdem kann er in diesem Falle die Umbettung bereits bestatteter Leichen in die neue
Wahlgrabstatte auf Kosten der SBG verlangen.

(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofes oder Friedhofsteils als Ruhestatte der
Verstorbenen verloren. Vor einer Entwidmung werden die Bestatteten, falls die Ruhefrist (bei
Reihengrabstatten) bzw. die Nutzungszeit (bei Wahlgrabstatten) noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten
der SBG in andere Grabstatten umgebettet.

(4) SchlieBung oder Entwidmung werden offentlich bekannt gegeben. Nutzungsberechtigte von
Wabhlgrabstatten erhalten au3erdem einen schriftlichen Bescheid, wenn ihr Aufenthalt bekannt oder
ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist.

(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher 6ffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig sind sie
bei Reihengrabstatten dem Inhaber der Grabnummernkarte, bei Wabhlgrabstatten dem
Nutzungsberechtigten mitzuteilen.

(6) Ersatzgrabstatten werden von den SBG auf ihre Kosten in ahnlicher Weise wie die Grabstatten auf

den entwidmeten oder auRer Dienst gestellten Friedhdfen/ Friedhofsteilen hergerichtet. Die
Ersatzwahlgrabstatten werden Gegenstand des Nutzungsrechtes.

Il. Ordnungsvorschriften

§ 3 Offnungszeiten
(1) Die Friedhofe sind von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fir den Besuch geoffnet.
(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder
einzelner Friedhofsteile voriibergehend untersagen.
§ 4 Verhalten auf den Friedhofen
(1) Jeder hat sich auf den Friedhéfen der Wirde des Ortes, der Verstorbenen und der Achtung der
Personlichkeitsrechte von Angehodrigen und Besuchern entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen
des Personals der SBG sind zu befolgen.
(2) Auf den Friedhofen ist insbesondere nicht gestattet,
a) die Wege mit Kraftfahrzeugen, darunter auch E-Rollern, oder Fahrradern / Rollschuhen
/ Rollerblades / Skateboards aller Art, ausgenommen entsprechende Rollstiihle sowie

Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der fir den Friedhof zugelassenen Fahrzeuge
der Dienstleistungserbringer nach § 6 Abs. 6, zu befahren,



b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezliglich zu werben,
c) in der Nahe einer Bestattungsfeier oder Beisetzung stérende Arbeiten auszufiihren,

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung gewerbsmalfig zu fotografieren oder zu filmen,

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestat-
tungsfeier notwendig und Ublich sind,

f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstatten zu verunreinigen oder
zu beschadigen sowie Rasenflachen und Grabstatten unberechtigt zu betreten,

g) Abraum und Abfalle auRerhalb der dafiir bestimmten Stellen abzulagern,
h) zu larmen oder zu lagern,
i) Tiere mitzubringen, ausgenommen sind Blinden- und Behindertenbegleithunde,

j) auerhalb von Trauer- und Gedenkfeiern sowie sonstigen genehmigten Veranstaltun-
gen zu musizieren,

k) chemische Pflanzenschutz- und Unkrautvertilgungsmittel ohne besondere Erlaubnis
der Friedhofsverwaltung zu verwenden,

I) Wasser zu entnehmen, wenn die Entnahme nicht in direktem Zusammenhang mit der
Pflege von Grabstatten steht.

(3) Kinder unter sechs Jahren dirfen die Friedhéfe nur in Begleitung und unter Verantwortung
Erwachsener betreten.

(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes und
der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

(5) Nicht mit einer Bestattung bzw. Beisetzung zusammenhangende Veranstaltungen bedirfen der
Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind spatestens drei Werktage vorher anzumelden.

§ 5 Friedhofsabfalle

(1) Als Friedhofsabfalle gelten alle Reststoffe, die bei der Unterhaltung und Pflege der Grabstatten auf
dem Friedhof angefallen sind mit Ausnahme der gewerblichen Abfalle. Unter gewerblichem Abfall ist
bei Gartnereien zu verstehen: Verpackungs- und Transportmaterial, das von den Mitarbeitenden der
Friedhofsgartnereien auf den Friedhof gebracht wird, z. B. Holzkisten, Paletten, Sacke, Blumentopfe
und ahnliches. Dieses fir den Transport von Pflanzen und Erden notwendige Verpackungs- und
Transportmaterial ist von den Friedhofsgartnereien selbst zu entsorgen. Erdaushub ohne
Verunreinigungen gilt nicht als gewerblicher Abfall.

(2) Soweit auf den Friedhdfen Einrichtungen zur getrennten Erfassung von Abféllen vorhanden sind,
sind sie ihrer Zweckbestimmung nach in Anspruch zu nehmen.

(3) Die Entsorgung von Abfallen, deren Anfallort auRerhalb des Friedhofsgelandes liegt, ist auf den
Friedhdfen verboten.

§ 6 Gewerbliche Betatigung auf den Friedhofen



(1) Dienstleistungserbringer (insbesondere Bildhauer, Steinmetze, Gartner, Bestatter) und ihre
Bediensteten haben die Bestimmungen dieser Satzung und die dazu ergangenen Regelungen zu
beachten.

(2) Tatig werden dirfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher
und personlicher Hinsicht zuverlassig sind.

(3) Die Dienstleistungserbringer haften fir alle Schaden, die sie oder ihre Mitarbeiter im
Zusammenhang mit ihrer Tatigkeit auf den Friedhdfen schuldhaft verursachen.

(4) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhéfen darfen nur werktags von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr und
samstags von 7:00 bis 13:00 Uhr ausgefihrt werden. Die Friedhofsverwaltung kann Verlangerungen
der Arbeitszeiten zulassen. Sofern genehmigungspflichtige Arbeiten aul3erhalb der vorgeschriebenen
Zeiten durchgeflhrt werden sollen, sind diese bis Freitagmorgen — bzw. dem Tage vor einem Feiertag
— 8.00 Uhr bei der Friedhofsverwaltung anzumelden.

(5) Die fur die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien durfen auf den Friedhéfen nur an den
von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert werden. Bei Beendigung der Arbeiten sind
die Arbeits- und Lagerplatze wieder in einen ordnungsgemafen Zustand zu versetzen. Gewerbliche
Gerate durfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhofe gereinigt werden.

Der aufgrund der gewerblichen Arbeiten entstehende Abraum bzw. Abfall darf nur in Mengen, die die
Ubliche Grabpflege umfassen, wie zum Beispiel Grabbepflanzung in Form von Blumen oder kleinen
Stauden (beispielsweise Rhododendron etc.), den auf den Friedhéfen zur Verfligung gestellten
Abfalleinrichtungen zugefuhrt werden. Es ist verboten, Hecken- und Rasenschnitt in den
Abfalleinrichtungen zu entsorgen.

Die Abrdumung von stark verwilderten Grabstatten, bei denen ein Uberschreiten der Abfallmenge nach
Satz 4 zu erwarten ist, ist der Friedhofsverwaltung zuvor anzuzeigen und die Entsorgung des dabei
entstehenden Abfalls von der Friedhofsverwaltung genehmigen zu lassen.

(6) Das Befahren der Friedhofswege ist nur in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ausfiihrung von
Arbeiten auf dem Friedhof und nur mit solchen Kraftfahrzeugen gestattet, deren Gewerbetreibende von
der Friedhofsverwaltung eine vorherige schriftliche Genehmigung erhalten haben. Die Genehmigung
ist sichtbar im Fahrzeug anzubringen; ihre Giiltigkeitsdauer betragt ein Jahr. Die Erteilung der
Genehmigung ist gebuhrenpflichtig. Die Fahrgeschwindigkeit darf Schrittgeschwindigkeit nicht
tibersteigen. FuRganger haben immer Vorrang; im Ubrigen gilt die StraBenverkehrsordnung.

(7) Die Friedhofsverwaltung kann Dienstleistungserbringern, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die
Vorschriften der Friedhofssatzung verstol3en oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz
oder teilweise nicht gegeben sind, durch schriftlichen Bescheid die Tatigkeit auf den in § 1 genannten
Friedhéfen zeitlich befristet oder dauerhaft ganz oder teilweise untersagen. Bei schweren Verstéfen
ist eine Mahnung entbehrlich.

lll. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7 Anzeigepflicht und Bestattungszeit

(1) Jede Bestattung bzw. Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind
die erforderlichen Unterlagen beizufugen.

(2) FUr den Zeitpunkt der Beisetzung gelten die gesetzlichen Vorschriften. Er wird vom stadtischen
Beauftragten im Benehmen mit den Hinterbliebenen und dem zustandigen Pfarramt festgesetzt. Die
Beisetzungen erfolgen regelmallig montags bis freitags. An Freitagen finden Beerdigungen bis 12.00
Uhr statt, es sei denn, der auf den Freitag folgende Montag ist ein Feiertag. Ausnahmen bedurfen der
besonderen Genehmigung durch die Friedhofsverwaltung. Soweit die Friedhofsverwaltung den
Kooperationspartner eines Kooperationsfelds mit dem Aushub und der Wiederverfullung der Graber
beauftragt, gelten fur diesen die Vorschriften des § 6 Abs. 4 vorrangig, auch bezlglich des Zeitpunktes
der Beisetzung.



(3) Erdbestattungen und Eindscherungen missen innerhalb von zehn Tagen nach Eintritt des Todes
erfolgen.
Aschen mussen spatestens sechs Wochen nach der Einadscherung beigesetzt werden.

(4) Die fristgerechte Beisetzung der Totenasche ist dem Krematorium innerhalb von sechs ~ Wochen
durch eine Bescheinigung des Friedhofstragers nachzuweisen.

§ 8 Sarge und Urnen

(1) Unbeschadet der Regelung des § 17 sind Beisetzungen grundsatzlich in Sargen oder Urnen
vorzunehmen. Der Friedhofstrager kann auf Antrag die Beisetzung ohne Sarg oder Urne gestatten. Bei
sargloser Grablegung hat der Nutzungsberechtigte das Bestattungspersonal in eigener Verantwortung
zu stellen und fir anfallende Mehrkosten aufzukommen. Der Transport innerhalb des Friedhofs muss
in einem geschlossenen Sarg erfolgen.

(2) Behaltnisse zur Beisetzung von Aschen und zur Bestattung von Verstorbenen, deren Ausstattung
und Beigaben sowie Totenbekleidung mussen so beschaffen sein, dass die chemische, physikalische
und biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers nicht nachteilig verandert wird und
bei Sargen die Verwesung der Leichen innerhalb der Ruhezeit ermdglicht wird. Sarge mussen fest
gefugt und so abgedichtet sein, dass jedes Austreten von Feuchtigkeit bis zur Vollendung der
Beisetzung ausgeschlossen ist. Sarge, Sargausstattungen und Beigaben, Sargabdichtungen und
Uberurnen missen zur Vermeidung von Umweltbelastungen aus leicht verrottbaren Werkstoffen
hergestellt sein. Sie dirfen keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrocellulosehaltigen oder
sonstige umweltgefahrdenden Lacke oder Zusatze enthalten. Die Kleidung der Leiche soll nur aus
Papier, Stoff und Naturtextilien bestehen. Malinahmen, bei denen den Verstorbenen Stoffe zugefihrt
werden, die die Verwesung verhindern oder verzégern, bedirfen der Genehmigung des
Friedhofstragers.

(3) Die Sarge dirfen héchstens 2,15 m lang, 0,80 m hoch und 0,75 m breit sein. Sind in Ausnahmefallen
grolRere Sarge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der
Bestattung einzuholen.

(4) Fur die Bestattung in vorhandenen Grften sind nur Metallsarge oder Holzsarge mit Metalleinsatz
zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

§ 9 Ausheben der Graber
(1) Die Graber werden im Auftrag der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder verfulit.

(2) Die Tiefe der einzelnen Graber betragt von der Erdoberflache (ohne Hugel) bis zur Oberkante des
Sarges mindestens 0,90 m, bei Tiefengrabern mindestens 1,80 m und bis zur Oberkante der Urne
mindestens 0,50 m.

(3) Die Graber fur Sargbeisetzungen missen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwande
getrennt sein.

(4) Die nutzungsberechtigte Person hat Grabzubehdr und stérenden Bewuchs rechtzeitig vor einer
Beisetzung entfernen zu lassen. Sofern beim Ausheben der Graber Grabmale, Fundamente oder
Grabzubehor durch die Friedhofsverwaltung entfernt werden missen, sind ihr die dadurch
entstehenden Kosten durch die Nutzungsberechtigten zu erstatten.

§ 10 Ruhefrist

(1) Die Ruhefrist fir Leichen betragt auf den Friedhofen Neurath, Flur 8, Flurstiick 31 und Frimmersdorf,
Flur 3, Flurstlick 500, 30 Jahre, auf allen Ubrigen Friedhéfen und Friedhofsteilen betragt die Ruhefrist
fur Leichen und Aschen 25 Jahre. Bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr betragt die
Ruhefrist 15 Jahre.



(2) Nach Ablauf der Ruhefrist aufgefundene Gebeine und Urnen mit Aschen Verstorbener, auch
diejenigen aus Kolumbarien, werden in wirdiger Weise an geeigneter Stelle innerhalb des jeweiligen
Friedhofes beigesetzt.

§ 11 Umbettungen
(1) Die Ruhe der Verstorbenen darf grundsatzlich nicht gestort werden.

(2) Umbettungen von Verstorbenen und Aschen bedirfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen
Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung wird bei Vorliegen
eines wichtigen Grundes erteilt, wenn Rechte Dritter nicht entgegenstehen. Die Regelungen des § 2
Abs. 2 und Abs. 3 bleiben unberuhrt.

(3) Nach Ablauf der Ruhefrist ist fiir eine Umbettung kein wichtiger Grund erforderlich.

(4) Alle Umbettungen (mit Ausnahme der Mallnahmen von Amts wegen) erfolgen nur auf Antrag.
Antragsberechtigt ist die jeweilige nutzungsberechtigte Person oder der verfligungsberechtigte
Angehdrige des Verstorbenen (Totenflrsorgeberechtigter).

(5) Alle Umbettungen werden im Auftrag der Friedhofsverwaltung durchgeflihrt. Sie bestimmt den
Zeitpunkt der Umbettung im Einvernehmen mit den Antragstellenden.

(6) Die Kosten der Umbettung haben die Antragstellenden zu tragen. Das gilt auch fur den Ersatz von
Schaden, die an benachbarten Grabstatten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, soweit sie
notwendig aufgetreten sind oder die SBG oder deren Beauftragte beziiglich dieser nur leichte
Fahrlassigkeit trifft.

(7) Der Ablauf der Ruhefrist und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder
gehemmt.

(8) Nach einer Umbettung besteht kein Anspruch auf eine Erstattung von Friedhofsgebuhren.
(9) Verstorbene und Aschen dirfen vor Ablauf der Ruhezeit zu anderen als zu Umbettungszwecken
nur aufgrund behdrdlicher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.
IV. Grabstatten
§ 12 Arten der Grabstatten

(1) Rechte an Grabstatten kénnen nur nach dieser Satzung erworben werden. Ein Eigentumserwerb
ist ausgeschlossen. Die Grofe und die Lage der Graber ergeben sich aus dem Belegungsplan.

(2) Die Grabstatten werden unterschieden in Reihengrabstatten (§ 13), Wahlgrabstatten (§§ 14 und
15), Streufelder fir Aschenbeisetzungen (§ 16), muslimische Grabstatten (§ 17) und Ehrengrabstatten

(§ 18).
(3) Aschen durfen grundsatzlich in allen Grabstatten beigesetzt werden.

(4) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer der Lage
nach bestimmten Grabstatte oder auf Unveranderlichkeit der Umgebung.

§ 13 Reihengrabstitten

(1) Reihengrabstatten sind Grabstatten fur Urnen- oder Sargbeisetzungen, die der Reihe nach belegt
und im Todesfall fiir die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt werden. Uber die Zuteilung
wird eine Grabnummernkarte ausgestellt und an den Berechtigten tUbergeben. Es kann nur eine Urne
oder ein Sarg beigesetzt werden. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist nicht moglich.



(2) Reihengrabstatten sind vorhanden als

a) Sargreihengrabstatten (Abs. 3),

b) Urnenreihengrabstatten (Abs. 4),

¢) anonyme Urnengrabstatten (Abs. 5),

d) Rasenreihengrabstatten (Abs. 6),

e) Grabstatten fur Urnenbeisetzungen im ,Garten der Begegnung® (Abs. 7).

(3) Sargreihengrabstatten dienen der Aufnahme von Sargen im Erdreich, sind von den
Nutzungsberechtigten zu pflegen und kénnen auch im Ubrigen von ihnen gestaltet werden.

Es werden eingerichtet:

a) Reihengrabfelder fiir Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, Tot- und
Fehlgeburten sowie die aus einem Schwangerschaftsabbruch stammende Leibesfrucht,

b) Reihengrabfelder fir Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr an.

(4) Urnenreihengrabstatten sind Grabstatten fir die Beisetzung von Urnen, die eine Grofie von 1,00 m
x 1,00 m haben.

(5) Anonyme Urnengrabstatten sind als Grinflachen angelegte Grabstatten. Die Urnen werden unter
Ausschluss der Angehdrigen und sonstiger Personen bestattet. Die Bestattungsstelle wird nicht
bekannt gegeben. Rechte und Pflichten an anonymen Urnengrabstatten und ihre Gestaltung und Pflege
stehen nur der Friedhofsverwaltung zu.

(6) Rasenreihengrabstatten sind Grabstatten fur die Beisetzung von Sargen (nur auf dem Friedhof
Frimmersdorf) sowie fur die Beisetzung von Urnen. Hinsichtlich ihrer Gestaltung ist eine steinerne
Grabplatte als liegendes Grabmal, Farbe grau-anthrazit, Bearbeitungsform geschliffen, Grofde 40 cm x
30 cm, Mindeststarke 10 cm, ebenerdig verlegt, verpflichtend. Grabplatten, die Namen, Vornamen,
Geburts- und Sterbetag in vertiefter Schrift, Schriftténungen nur in griin, blau, schwarz, gold oder silber
enthalten, sind allgemein genehmigt. Ausnahmen von diesen allgemein genehmigten Grabplatten
kénnen zugelassen werden, hierfir ist jedoch ein Genehmigungsantrag bei der Friedhofsverwaltung zu
stellen. Die Genehmigung wird versagt, wenn die gewiinschte Beschriftung gegen die guten Sitten oder
die Offentliche Ordnung verstofdt. Die Verlegung der Grabplatte hat durch den vom
Nutzungsberechtigten zu beauftragenden Steinmetzbetrieb nach den geltenden Vorschriften des
Steinmetzhandwerks, auf einem Fundament, zu erfolgen. Wird die Grabplatte nicht innerhalb von drei
Monaten nach der Beisetzung verlegt, kann die Friedhofsverwaltung die Verlegung auf Kosten des fir
die Grabstatte Verantwortlichen vornehmen lassen. Grabplatten, die nicht den vorstehenden
Gestaltungsvorschriften entsprechen, kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des fur die Grabstatte
Verantwortlichen abraumen lassen. Weitere bauliche Anlagen, eine Bepflanzung der Grabstatte bzw.
das Aufstellen von Blumenschmuck oder anderem Grabschmuck ist hier nicht zuldssig. Die Pflege der
Rasengrabstatten (mit Ausnahme der Grabplatten) ibernimmt der Friedhofstrager.

(7) Im Rahmen einer Kooperation mit einem fachlich qualifizierten Partner werden Reihengrabstatten
fur Urnenbeisetzungen auf besonders gestalteten Grabfeldern (,Garten der Begegnung®) angeboten.
Der Erwerb eines Grabnutzungsrechts im Garten der Begegnung ist an den Abschluss eines
Pflegevertrages mit dem Vertragspartner gebunden. Der Pflegevertrag wird fir den gesamten Zeitraum
des erworbenen Nutzungsrechts abgeschlossen.

(8) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte drei Monate vorher
schriftlich und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld hingewiesen.

§ 14 Allgemeine Vorschriften zu Wahlgrabstatten

(1) Wahlgrabstatten sind Grabstatten flir Urnen- oder Sargbeisetzungen, an denen auf Antrag ein
Nutzungsrecht fur die Dauer von drei3ig Jahren verliehen und deren Lage im Einvernehmen mit dem
Erwerber bestimmt wird. Nutzungsrechte an Wahlgrabstatten werden nur anlasslich eines Todesfalles
und nur fur die gesamte Grabstatte verliehen. Zu Lebzeiten kdnnen Nutzungsrechte an
Wabhlgrabstatten erworben werden, wenn die Kapazitdt des Friedhofes flr die zu erwartenden



Bestattungen ausreichend bleibt. Uber das erworbene Nutzungsrecht wird eine Graburkunde
ausgestellt; es entsteht jedoch erst mit Zahlung der falligen Geblhren. Die Friedhofsverwaltung kann
die Erteilung eines Nutzungsrechtes ablehnen, insbesondere wenn die SchlieBung nach § 2
beabsichtigt ist.

(2) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen
Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstatte beigesetzt zu werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalles
Uber andere Bestattungen sowie Uber die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstéatte zu
entscheiden. Hiervon unberthrt bleiben Begrenzungen, die aus dem Totensorgerecht Dritter
resultieren.

(3) Das Nutzungsrecht kann wiedererworben werden; es ist nur auf Antrag fur volle Jahre und nur fur
die gesamte Wahlgrabstatte verlangerbar, wobei der mdogliche Wiedererwerb mindestens funf Jahre
und hoéchstens 30 Jahre betragt. Die Friedhofsverwaltung kann den Wiedererwerb ablehnen,
insbesondere, wenn die SchlieBung nach § 2 beabsichtigt ist.

(4) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte drei Monate vorher
schriftlich und, falls er nicht bekannt oder nicht zu ermitteln ist, durch einen Hinweis flr die Dauer von
drei Monaten auf der Grabstatte hingewiesen.

(5) Wahrend der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhefrist die Nutzungszeit
nicht Uberschreitet oder ein Nutzungsrecht mindestens fir die Zeit bis zum Ablauf der Ruhefrist
wiedererworben oder verlangert worden ist.

(6) Das Nutzungsrecht kann mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung Ubertragen werden. Schon bei
der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber flr den Fall seines Ablebens seinen oder seine
Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm bzw. ihnen das Nutzungsrecht durch schriftlichen
Vertrag Ubertragen und dies der Friedhofsverwaltung mitteilen. Wird bis zu seinem Ableben keine
derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die
Angehorigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung Uber:

a) auf den Uberlebenden Ehegatten,

b) auf den Lebenspartner nach dem Gesetz Uber die eingetragene Lebenspartnerschaft

c¢) auf die Kinder,

d) auf die Stiefkinder,

e) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Vater oder Mutter,

f) auf die Eltern,

g) auf die Geschwister,

h) auf die Stiefgeschwister,

i) auf die nicht unter a) - h) fallenden Erben.

j) auf den Partner der eheahnlichen Lebensgemeinschaft.

Innerhalb der einzelnen Gruppen c) - d) und f) - i) wird die alteste Person nutzungsberechtigt.

Jeder Rechtsnachfolger hat die Graburkunde unverziglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu
lassen. Sofern keine der vorgenannten Personen innerhalb eines Jahres nach dem Ableben des
bisherigen Nutzungsberechtigten die Zustimmung nach Satz 3 erklart, erlischt das Nutzungsrecht. Auf
Antrag kann das erloschene Nutzungsrecht einer der vorgenannten Personen wieder eingerdumt
werden.

(7) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstatten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstatten erst nach
Ablauf der letzten Ruhefrist zurlickgegeben werden. Ein Anspruch auf Gebuhrenerstattung besteht
nicht. Aus wichtigem Grund kann das Nutzungsrecht an teilbelegten Grabstatten bereits nach Ablauf
von 15 Jahren seit der letzten Bestattung zurickgegeben werden. Der Nutzungsberechtigte erstattet
der Friedhofsverwaltung die ihr fir die Ubernahme der Pflege bis zum Ende der Nutzungszeit
entstehenden Kosten im Voraus. Die Rickgabe wird mit der Zahlung der Geblhr und Abraumung der
Grabaufbauten wirksam. Die vorstehende Ausnahme wird flr Wahlgraber in Rasenfeldern,
Kooperationsfeldern und Kolumbarien nicht angewandt.

§ 15 Wahlgrabstatten

(1) Wahlgrabstatten sind vorhanden als:



a) Sargwahlgrabstatten (Abs. 2),

b) Urnenwahlgrabstatten (Abs. 3),

¢) Wahlgrabstatten fur Mensch-Tier-Bestattungen (Abs. 3a),

d) Urnenrasenwahlgrabstatten (Abs. 4),

€) Urnennischen in Kolumbarien (Abs. 5),

f) Grabstatten fir Leichen und Aschen im Garten der Begegnung (Abs. 6),

g) Wahlgrabstatten flr Aschebeisetzungen in Urnenerdgrabsystemen (Abs. 7).

(2) Sargwahlgrabstatten werden als ein- oder mehrstellige Grabstatten, als Einfach- oder Tiefengraber
vergeben. In einem Einfachgrab kann ein Verstorbener, in einem Tiefengrab kénnen zwei Verstorbene
Ubereinander bestattet werden. Tiefengraber kénnen nur angelegt werden, wenn die technischen
Voraussetzungen gegeben sind. In Sargwahlgrabstatten kbnnen zusatzlich bis zu vier Urnen beigesetzt
werden.

(3) Urnenwahlgrabstéatten sind fir Urnenbeisetzungen bestimmte Grabstatten, in denen bis zu vier
Urnen beigesetzt werden kdnnen.

(3a) In allen Arten von Wahlgrabstatten, die in Abs. 1 aufgefihrt sind, sind Mensch-Tier-Bestattungen
erlaubt. Die Beisetzung von Aschen eines kremierten Heimtieres (Hunde, Katzen, Nagetiere und Vogel)
in Urnen ist als Grabbeigabe zulassig. Die Grabbeigabe muss am Tag der Bestattung des Verstorbenen
erfolgen, eine vorausgehende oder nachtragliche Beisetzung der Tierasche ist nicht erlaubt. Es sind
biologisch abbaubare Urnen ohne Uberurne zu verwenden. Bei der Gestaltung der Grabstéatte darf das
verstorbene Tier in der Wahrnehmung nicht Gber die bestattete Person gesetzt werden.

(4) In Urnenrasenwahlgrabstatten kdnnen bis zu vier Urnen beigesetzt werden. Fur die Gestaltung der
Grabstatten gelten die Vorschriften des § 13 Abs. 6 entsprechend mit der Maligabe, dass die
Grabplatten Uber die MalRe 60 cm x 40 cm verfligen.

(5) Urnennischen sind Grabstatten in eigens errichteten Bauwerken (Kolumbarien) zur Aufnahme von
zwei Urnen. Die moglichen MalRe der Urnen werden durch die NischengréRe begrenzt. Die von den
SBG bereitgestellten Verschlussplatten koénnen mit dem Namen der / des Verstorbenen
gekennzeichnet werden. Die Anbringung von Geburts- und Sterbedaten ist zuldssig. Die Beschriftung
der Verschlussplatten unterliegt den Gestaltungsvorschriften in § 20 Abs. 2. Zum Schutze anderer
Grabstatten ist es unzulassig, die Verschlussplatten mit weiteren Ausstattungsgegenstanden, wie z. B.
Blumenvasen, Kerzenhaltern und dergleichen, zu versehen. Das Ablegen / -stellen von Gegenstanden
ist nur aus Anlass einer Beisetzung erlaubt und ist kurzfristig durch die Angehdrigen wieder zu
entfernen.

(6) Im Rahmen einer Kooperation mit einem fachlich qualifizierten Partner werden Wahlgrabstatten fur
Sarg- und Urnenbeisetzungen auf besonders gestalteten Grabfeldern im ,Garten der Begegnung®
angeboten. Die Vorschriften des § 13 Abs. 7 gelten entsprechend.

(7) Als Wahlgrabstatten fur Aschebeisetzungen in Urnenerdgrabsystemen werden Partnergrabstatten
zur Beisetzung von zwei Urnen sowie Familiengrabstatten zur Beisetzung von bis zu vier Urnen
angeboten. Die Urnenbeisetzungen erfolgen in Urnenerdréhren, die mit einer Messingplatte
verschlossen sind. Auf der Messingplatte kénnen Messingschilder von der Friedhofsverwaltung
angebracht werden. Die Urnenerdréhren haben einen Durchmesser von 25 cm und lassen die
Beisetzung von bis zu vier Urnen zu, die einen kleineren Durchmesser aufweisen. Fir die Beisetzung
sind ausschlieRlich verrottbare Schmuckurnen und Aschekapseln zuldssig. Die Anlage, Pflege und
Gestaltung der Grabanlagen einschlieRlich der einheitlichen Beschriftung der Grabstatten, obliegt allein
der Friedhofsverwaltung. Eine darlber hinaus gehende, individuelle Gestaltung ist nicht zulassig.

§ 16 Aschenbeisetzungen ohne Urne
(1) Die Asche wird auf einem vom Friedhofstrager festgelegten Bereich vorerst auf den Friedhéfen

Neuenhausen, Elsen und Gustorf durch Verstreuung der Asche beigesetzt, wenn der Verstorbene dies
schriftlich bestimmt hat. Der Urneninhalt muss aus fein gemahlener Asche bestehen.



(2) Dem Friedhofstrager ist vor der Verstreuung der Asche nach Abs. 1 die schriftliche Erklarung des
Verstorbenen vorzulegen. Am Aschenstreufeld wird nicht gekennzeichnet, wer beigesetzt worden ist.
Grabmale und bauliche Anlagen (§ 18 ff) sind nicht zulassig.

(3) Auf dem Aschestreufeld auf dem Friedhof Neuenhausen ist eine namentliche Kennzeichnung an
der dafir vorgesehenen Stele mdglich. Die Beschriftung der Stele wird durch den Beauftragten der
Friedhofsverwaltung durchgefihrt.

(4) Das Abstellen von Blumenschmuck oder Grabbeigaben ist an allen Aschestreufeldern sowie an der
Stele nicht gestattet.

§ 17 Muslimische Grabstitten
(1) Ungeachtet der allgemein moglichen Bestattung nach religiosen Bekenntnissen im Rahmen der
Friedhofssatzung ist die Bestattung wunter besonderer Bertcksichtigung muslimischer
Glaubensvorgaben in muslimischen Grabstatten auf dem Waldfriedhof in Gustorf sowie auf dem

Friedhof in Frimmersdorf moglich.

(2) Es handelt sich um Reihengrabstatten, an denen ein Nutzungsrecht fur die Dauer von 75 Jahren
verliehen wird.

(3) Die Beisetzung kann ohne Sarg in einem Leichentuch erfolgen.
(4) Die Ausrichtung der Grabstatte bzw. der Beisetzung erfolgt in Richtung Mekka.

(5) Hinsichtlich der Gestaltungsvorschriften gelten die Regelungen der §§ 19 und 26 entsprechend.

§ 18 Ehrengrabstatten

Noch vorhandene Ehrengraber werden durch die SBG gepflegt.

V. Gestaltung der Grabstatten

§ 19 Gestaltungsvorschriften

(1) Jede Grabstatte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck
und die Wurde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.
Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nutzungsberechtigten sind die Grabmale und Einfassungen
nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks (Technische Anleitung zur Standsicherheit
von Grabmalanlagen der ehemaligen Deutschen Naturstein Akademie e.V. Ausgabe Februar 2019) so
zu fundamentieren und zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Offnen
benachbarter Graber nicht umstirzen oder sich senken kénnen. Dies gilt fir sonstige bauliche Anlagen
entsprechend.

(2) Die Abmessungen der Grabstatte dirfen nicht Uberschritten werden. Das Ausmauern von
Grabstatten ist nicht zuldssig. Firmenzeichen durfen nur in unauffalliger Weise angebracht werden.

(3) Es gilt die Satzung zum Schutze des Baumbestandes der SBG (Baumschutzsatzung) in der jeweils
gultigen Fassung.

(4) Die Gestaltungsvorschriften der §§ 20 — 26 gelten nicht fir anonyme Urnenreihengrabstatten,

Rasengrabstatten, Grabstatten in Kooperationsfeldern (Garten der Begegnung), Grabstatten in
Urnenerdgrabsystemen und Bereiche fir Aschenbeisetzungen ohne Urne.

VI. Grabmale und bauliche Anlagen



§ 20 Gestaltung der Grabmale und Verschlussplatten
(1) Die zulassige GroRe und Gestaltung der Grabmale ist dem Genehmigungsantrag zu entnehmen.

(2) Die Friedhofsverwaltung beschafft fur jede Urnennische in Kolumbarien eine Verschlussplatte. Die
Verschlussplatten sind einheitlich zu gestalten. Die Beschriftung der Verschlussplatte mit Namen, evtl.
Geburtsnamen, Vornamen und Lebensdaten des Verstorbenen ist allgemein genehmigt, wenn sie
folgende Voraussetzungen erfillt: Einhaltung Abstand linker und rechter Seitenrand 25 Millimeter,
oberer Seitenrand 30 Millimeter, unterer Seitenrand 60 Millimeter, SchriftgréRe: 30 Millimeter fur
GroRRbuchstaben und 23 Millimeter flir Kleinbuchstaben, Zahlengréfie: 20 Millimeter, Schriftarten:
Schreibschrift, Kursiv, Antiqua, Capitalis, Blockschrift, zugelassene Trauer- und Gedenkornamente:
betende Hande, Blattranke, Feuerschale, Kranz, Kreuz, Lebensbaum, Palmzweig, Porzellanfoto, Rose,
Sonne, Sterne, GréfRe der Ornamente: 100 Millimeter, Bearbeitungsform aller genannten Elemente:
eingraviert, Farbe: weil3.

Die gravierte Verschlussplatte ist innerhalb von drei Monaten ab Beisetzung des Verstorbenen
anzubringen. Das Abnehmen und Anbringen der Verschlussplatten ist nur durch einen Beauftragten
der Friedhofsverwaltung zulassig. Das Anbringen von Gegenstanden aller Art, z.B. Vasenhalter,
Kerzenhalter u.a., an der Urnennische ist nicht gestattet. Das Ablegen von Blumen und das Aufstellen
von Kerzen oder sonstigem Grabschmuck ist ebenfalls nicht erlaubt.

Wird eine Verschlussplatte unzuldssig beschriftet, bemalt oder durch individuelle Steinmetzarbeiten
verandert oder beschadigt, hat der Nutzungsberechtigte diese auf seine Kosten ordnungsgemaf zu
erneuern. Die Friedhofsverwaltung kann unzuldssig beschriftete, bemalte oder durch individuelle
Steinmetzarbeiten  veranderte oder beschadigte Verschlussplatten auf Kosten des
Nutzungsberechtigten austauschen. Es ist nicht gestattet, Urnennischen zu 6ffnen, zu verandern, zu
vermauern, Malerarbeiten vorzunehmen oder Urnen zu entnehmen. Die Verschlussplatten der
Urnennischen gehen nach Ablauf der Nutzungszeit in den Besitz der Angehérigen Uber.
Verschlussplatten, die nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit vom
Nutzungsberechtigten abgeholt werden, werden von der Friedhofsverwaltung auf dessen Kosten
entsorgt. Wird das Nutzungsrecht nach Ablauf der Nutzungszeit nicht wieder erworben, so kann die
Friedhofsverwaltung die Urnen entfernen und an geeigneter Stelle in wirdiger Weise bestatten, ohne
dass Uber ihren Verbleib Nachweis gefiihrt werden muss. Uber- oder Schmuckurnen, welche von dem
Nutzungsberechtigten innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechts nicht abgeholt
werden, werden von der Friedhofsverwaltung auf dessen Kosten entsorgt.

§ 21 Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veranderung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen
(Grabaufbauten, Einfassungen) bedirfen der vorherigen schriftichen Zustimmung der
Friedhofsverwaltung. Auch provisorische Grabmale sind zustimmungspflichtig. Satz 2 gilt nicht fur
Holzkreuze, die kleiner als 1,20 m x 0,50 m x 0,10 m sowie andere Grabmale, die kleiner als 0,40 m x
0,25 m x 0,20 m sind. Die antragstellende Person hat ihr Nutzungsrecht nachzuweisen. Die Erteilung
der Zustimmung ist geblhrenpflichtig.

(2) Den Antragen sind beizufligen:

a) Der Entwurf mit Grundriss und Seitenansicht in einem geeigneten Malistab unter Angabe des
Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole sowie der
Fundamentierung. Bei der Anbringung eines QR-Codes oder eines anderen vergleichbaren
maschinenlesbaren Verweises ist der Inhalt der hinterlegten Internetseite zum Zeitpunkt des Antrags
vollstdndig anzugeben. Die Antragstellenden bleiben fur die Dauer der Nutzung fir den Inhalt
verantwortlich.

b) Soweit es zum Verstandnis erforderlich ist, Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole
in geeignetem Mal3stab unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der
Anordnung.

Die Friedhofsverwaltung kann vor Genehmigung neuartiger Werkstoffe Materialproben verlangen.



(3) Die Zustimmung kann versagt werden, wenn das Grabmal oder die bauliche Anlage nicht den
Vorschriften der §§ 19 und 20 entsprechen. Eine erteilte Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder
die sonstige bauliche Anlage nicht binnen zwei Jahren nach der Zustimmung errichtet worden ist.

§ 22 Errichtung

Der Beginn der Arbeiten ist der Friedhofsverwaltung unter Vorlage der Genehmigung anzuzeigen. Bei
der Errichtung von Grabaufbauten ist die mit dem Genehmigungsvermerk versehene Zeichnung
mitzufGhren. Entspricht ein aufgestelltes Grabmal nicht der Genehmigung oder wurde es ohne
Genehmigung errichtet und kann es nachtraglich nicht genehmigt werden, so kann die
Friedhofsverwaltung die Entfernung anordnen und bei Nichtbefolgung die Entfernung erzwingen, bzw.
auf Kosten des Nutzungsberechtigten durchfihren lassen.

§ 23 Unterhaltung

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauerhaft standsicher und in wirdigem
Zustand zu halten. Verantwortlich ist insoweit der jeweilige Nutzungsberechtigte.

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon
gefahrdet, sind die fur die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverziglich Abhilfe zu schaffen.
Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen
SicherungsmafRnahmen (z. B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der
ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer
festgesetzten angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, das Grabmal oder
Teile davon auf Kosten des Verantwortlichen im Wege der Verwaltungsvollstreckung unter
Bertcksichtigung des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes zu entfernen. Die SBG sind
verpflichtet, diese Gegenstande drei Monate auf Kosten des Verantwortlichen aufzubewahren. Ist der
Verantwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genigt als
Aufforderung ein Hinweisschild auf der Grabstéatte, das fur die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.

(3) Die Nutzungsberechtigten sind fiir jeden Schaden verantwortlich, der durch das Umstirzen von
Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen verursacht wird. Die Haftung der SBG bleibt unberihrt.
Die Verantwortlichen haften den SBG im Innenverhaltnis, soweit die SBG nicht grobe Fahrlassigkeit
oder Vorsatz trifft.

(4) Kunstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die als
besondere Eigenart eines Friedhofes erhalten bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis gefihrt. Die
Friedhofsverwaltung kann die Zustimmung zur Anderung derartiger Grabmale und baulichen Anlagen
versagen. Insoweit sind die zustandigen Denkmalschutz- und -pflegebehérden nach MalRRgabe der
gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen.

(5) An Grabstatten, Uber welche die Friedhofsverwaltung verfliigen kann und die der Rat der Stadt
Grevenbroich als erhaltenswert festgestellt hat, kénnen zu Lebzeiten durch gegenseitigen Vertrag
Pflegerechte erworben werden. Das Pflegerecht beinhaltet u.a. die Anwartschaft auf Beisetzung in der
Grabstatte und die Verpflichtung zur dauerhaften Unterhaltung und Pflege der Grabstatte. § 23 Absatz
4 Satz 3 gilt entsprechend. Das Weitere regelt die Friedhofsverwaltung.

§ 24 Entfernung

(1) Vor Ablauf der Nutzungszeit dirfen Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der
Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei Grabmalen im Sinne des § 23 Absatz 4 und Absatz 5 kann
die Friedhofsverwaltung die Zustimmung versagen.

(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit, nach der Rlckgabe einer Grabstatte oder nach der Entziehung von
Grabstatten und Nutzungsrechten sind Grabmale und sonstige bauliche Anlagen einschlief3lich
Fundamentbriicken innerhalb von drei Monaten zu entfernen. Geschieht dies nicht, so ist die
Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstatte im Wege der Verwaltungsvollstreckung nach
schriftlicher Androhung und Festsetzung auf Kosten des Nutzungsberechtigten abrdumen zu lassen.



Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, das Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen zu
verwahren. Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen gehen entschadigungslos in das Eigentum der
SBG Uber, wenn dies bei Erwerb des Nutzungsrechts oder bei Genehmigung fiir die Errichtung des
Grabmals oder sonstiger baulicher Anlagen schriftlich vereinbart wurde.

(3) Die entfernten Grabmale und sonstigen Grabaufbauten einschlief3lich Fundamentbriicken sind vom
Nutzungsberechtigten selbst zu entsorgen. Sie dirfen nicht den auf den Friedhéfen zur Verfligung
gestellten Abfalleinrichtungen zugefuhrt werden.

(4) Sofern ein Grabmal ohne die Zustimmung der Friedhofsverwaltung aufgestellt wurde und nicht

genehmigungsfahig ist, hat der Nutzungsberechtigte dieses unverziglich zu entfernen. Die Regelungen
in Absatz 2 Satz 2 bis Satz 4 geltend entsprechend.

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstatten

§ 25 Herrichtung und Unterhaltung
(1) Alle Grabstatten mussen innerhalb von sechs Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsrechts im
Rahmen der Vorschriften des § 19 hergerichtet und dauerhaft in Stand gehalten werden. Dies gilt
entsprechend flir den Grabschmuck.

(2) Die Grabstatten durfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstatten und die
offentlichen Anlagen und Wege nicht beeintrachtigen.

(3) Fur die Herrichtung und die Instandhaltung sind die Nutzungsberechtigten verantwortlich. Mit Ende
oder Ruckgabe des Nutzungsrechts verpflichtet sich die nutzungsberechtigte Person, die Grabstatte
vollstandig abzuraumen. Die Verpflichtung an der Grabstatte erlischt erst mit vollstandiger Riickgabe
und Ruckbau der Grabstatte.

(4) Die fur die Grabstatten Verantwortlichen kénnen die Grabstatten selbst anlegen und pflegen oder
damit einen Dritten beauftragen.

(5) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veranderung der gartnerischen Anlagen auRerhalb der
Grabstatten obliegt ausschliel3lich der Friedhofsverwaltung.

(6) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekdmpfungsmitteln bei der Grabpflege ist nicht
gestattet.

(7) Die Regelung des § 24 Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend.

§ 26 Gestaltung der Grabstiatten

(1) Bei der Gestaltung der Grabstatten ist darauf zu achten, dass Abdeckungen, Schotter und Kies
maximal 30% der Grabstatte in Anspruch nehmen durfen.

(2) Unzulassig ist

a) das Einfassen der Grabstatte m|t kinstlich hergestellten Steinen, nicht verrottbaren
Kunststoffen, Metall, Glas oder Ahnlichem,

b) das Errichten von Rankgeristen, Gittern, Pergolen oder Ahnlichem,
c) das Aufstellen einer Bank oder sonstigen Sitzgelegenheit.
(3) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dirfen in samtlichen Produkten der

Trauerfloristik, insbesondere in Kranzen, Trauergebinden, Trauergestecken und im Grabschmuck nicht
verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen, Markierungszeichen, Gief3kannen und anderes



Kleinzubehdr. Solche Gegenstande sind nach Ende des Gebrauchs vom Friedhof zu entfernen oder in
den zur Abfalltrennung vorgesehenen Behaltnissen abzulegen.

(4) Soweit es die Friedhofsverwaltung unter Beachtung der §§ 19 und 25 flr vertretbar halt, kann sie
Ausnahmen im Einzelfall zulassen.

§ 27 Vernachlassigung der Grabpflege

(1) Wird eine Grabstatte nicht ordnungsgemal hergerichtet oder gepflegt, haben die Verantwortlichen
(§ 25 Abs. 3) nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstéatte innerhalb einer
angemessenen Frist in einen ordnungsgemaflen Zustand zu bringen. Kommen die
Nutzungsberechtigten ihrer Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung in diesem Fall die
Grabstatte im Wege der Verwaltungsvollstreckung auf ihre Kosten in Ordnung bringen oder bringen
lassen.

(2) Sind die Verantwortlichen nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, werden
sie durch ein Hinweisschild auf der Grabstatte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in
Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die
Friedhofsverwaltung unter Bertcksichtigung des Landesverwaltungsvoll- streckungsgesetzes

a) die Grabstatte abraumen, einebnen und einsden und
b) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gelten Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 entsprechend. Wird die
Aufforderung nicht befolgt oder sind Verantwortlichen nicht bekannt oder nicht ohne besonderen
Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen.

VIII. Kiihlzellen und Trauerfeiern

§ 28 Benutzung der Kuhlzellen

(1) Die Kihlzellen dienen der Aufnahme der Verstorbenen bis zur Bestattung. Sie dirfen nur mit
Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, kénnen die
Angehorigen die Verstorbenen nach Ricksprache mit dem beauftragten Bestattungsunternehmen
sehen. Die Sarge sind spatestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung
endgultig zu schlielen. § 29 Abs. 2 bleibt unberihrt.

(3) Verstorbene, die an einer meldepflichtigen Ubertragbaren Krankheit nach dem
Infektionsschutzgesetz erkrankt waren, sind gesondert aufzubewahren. Der Zutritt zu diesen Raumen
und die Besichtigung der Verstorbenen bedirfen zusatzlich der vorherigen Zustimmung der
zustandigen Gesundheitsbehorde.

§ 29 Trauerfeier

(1) Die Trauerfeiern kdnnen in einem daflr bestimmten Raum (Trauerhalle), an der Grabstatte oder an
einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden.

(2) Auf Antrag der Hinterbliebenen kann die o6rtliche Ordnungsbehérde gestatten, dass wahrend der
Trauerfeier der Sarg gedffnet wird. Der Antrag kann nicht genehmigt werden, wenn der oder die
Verstorbenen an einer ansteckenden, Ubertragbaren Krankheit nach dem Infek-tionsschutzgesetz
gelitten, die Leichenverwesung bereits begonnen hat oder die Ausstellung der Leiche der Totenwirde
oder dem Pietatempfinden der an der Trauerfeier Teilnehmenden widersprechen wirde.



(3) Die Benutzung der Trauerhalle kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an einer
meldepflichtigen Ubertragbaren Krankheit nach dem Infektionsschutzgesetz erkrankt war oder
Bedenken wegen des Zustandes des Verstorbenen bestehen.

(4) Eine Ausschmiuickung der Trauerhalle obliegt den Angehdrigen der verstorbenen Person oder dem
von diesen beauftragten Bestattungsunternehmen. Die Ausschmickungsgegenstéande, Kranze und
Blumen durfen friihestens eine Stunde vor dem Beginn der Trauerfeier in die Trauerhalle gebracht
werden. Sie sind innerhalb einer Stunde nach der Trauerfeier zu entfernen.

(5) Jede Musik und jede Gesangsdarbietung auf den Friedhéfen bedarf der vorherigen Anmeldung bei

der Friedhofsverwaltung. Die Auswahl der Musiker und der Darbietung muss gewahrleisten, dass ein
wurdiger Rahmen gewahrt bleibt.

IX. Schlussvorschriften

§ 30 Alte Rechte
Bei Grabstatten, Gber welche die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfiigt
hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften.
§ 31 Haftung

(1) Die SBG haften nicht fir Schaden, die durch nicht satzungsgemafie Benutzung der Friedhofe, ihrer
Anlagen oder ihrer Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen, es sei denn diese
Schaden resultieren aus der Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht durch die SBG. Ihr obliegen
keine besonderen Obhut- und Uberwachungspflichten. Im Ubrigen haften die SBG nur bei Vorsatz und
grober Fahrlassigkeit. Die Vorschriften iber Amtshaftung bleiben unberihrt.

(2) Bei der Anbringung von QR-Codes oder vergleichbaren Codierungen bleibt der

Nutzungsberechtigte fir die Inhalte wahrend der gesamten Nutzungszeit verantwortlich. Der
Friedhofstrager Ubernimmt keine Haftung fur die Inhalte.

§ 32 Gebiihren
Fir die Benutzung der von den SBG verwalteten Friedhofe und ihrer Einrichtungen sind Gebuhren nach
der jeweils geltenden Friedhofsgebiihrensatzung zu entrichten.
§ 33 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer
a) die Verhaltensregeln des § 4 Abs. 2 missachtet,

b) entgegen § 21 oder § 24 ohne vorherige Zustimmung Grabmale oder bauliche Anlagen
errichtet, verandert oder entfernt,

c) Grabstatten entgegen § 27 vernachlassigt,
d) entgegen § 4 Abs. 2 Buchstabe g Abraum und Abfalle aulRerhalb der daflir bestimmten
Stellen ablagert oder entgegen § 5 Abs. 2 Abfalle nicht entsprechend der zur Verfligung

gestellten Entsorgungseinrichtungen trennt,

e) entgegen § 5 Abs. 3 Abfalle, deren Anfallort auRerhalb des Friedhofsgelandes liegt, auf



dem Friedhof entsorgt,

f) entgegen § 5 Abs. 1 den aufgrund von gewerblichen Arbeiten entstehenden Abraum
bzw. Abfall nicht selbst entsorgt,

g) entgegen § 24 von Grabstatten entfernte Grabmale und sonstige Grabaufbauten nicht
selbst entsorgt,

h) entgegen § 26 Abs. 3 Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe in Produkten
der Trauerfloristik verwendet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbulRe von bis zu 1.000,00 Euro geahndet werden, soweit
nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfir eine héhere Geldbulle vorsehen.

§ 34 Ausnahmen
Von den Vorschriften dieser Satzung kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfalle, soweit es mit Zweck
und Ordnung des Friedhofes vereinbar ist, auf Antrag aus wichtigem Grunde Ausnahmen zulassen.

§ 35 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Verodffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten die

Friedhofssatzung vom 17.01.2022 und alle Gbrigen entgegenstehenden ortsrechtlichen Vorschriften
aulder Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung fiir die Friedhofe in der Stadt Grevenbroich vom 27.02.2026
wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Hinweis:

Gemal § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer
Verkindung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeflhrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flachennutzungsplan ist nicht
ordnungsgemal offentlich bekannt gemacht worden,

c) der Verwaltungsratsvorsitzende hat den Beschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenuber den Stadtbetrieben Grevenbroich vorher geriigt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.



Grevenbroich, den 27.02.2026 Stefan Meuser

Stellv. Verwaltungsratsvorsitzender

DER UMLEGUNGSAUSSCHUSS DER STADT GREVENBROICH

Einleitung des Umlegungsverfahrens Gu 26 "Gustav-Mahler-StraBe"
im Ortsteil Gustorf

. Umlegungsbeschluss

Der Rat der Stadt Grevenbroich hat am 03.07.2025 die Umlegung im Planungsgebiet der Stadt

Grevenbroich, Bebauungsplan Nr. Gu 26 ,Gustav-Mahler-Strae“, angeordnet und den

Umlegungsausschuss beauftragt, die Baulandumlegung durchzufthren.

Der Umlegungsausschuss der Stadt Grevenbroich hat am 04.03.2026 die Einleitung des

Umlegungsverfahrens entsprechend § 47 des Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen.

Im Einzelnen bilden folgende Flurstiicke das Umlegungsgebiet:

Gemarkung Gustorf

Flur 3 Nrn. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 48, 97, 98, 99, 100, 106 tlw., 111, 116, 117, 162, 192, 197, 198,
202, 203, 207, 208, 212, 219, 220, 233, 235, 237, 239, 241

Flur 5 Nrn. 1156, 1307, 1308, 1309.

Die Abgrenzung des Umlegungsgebietes ist aus dem beigefligten Kartenausschnitt ersichtlich.

Dieser Umlegungsbeschluss wird hiermit gem. § 50 Abs. 1 BauGB bekannt gemacht.

Il. Beteiligte im Umlegungsverfahren

Nach § 48 des Baugesetzbuches sind in dem Umlegungsverfahren beteiligt:

1.
2.

3.

Die Eigentiimer der im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstiicke,

die Inhaber eines im Grundbuch eingetragenen oder durch Eintragung gesicherten
Rechts an einem im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstick oder an einem das
Grundstiick belastenden Recht,

die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts an dem Grundstiick
oder an einem das Grundstick belastenden Rechts, eines Anspruchs mit dem
Recht auf Befriedigung aus dem Grundstiick oder eines personlichen Rechts, das
zum Erwerb, Besitz oder zur Nutzung des Grundstlicks berechtigt oder den

Verpflichteten in der Benutzung des Grundstucks beschrankt,

4. die Stadt Grevenbroich.

lll. Aufforderung zur Anmeldung von Rechten




Die unter Il. (3) bezeichneten Personen werden zu dem Zeitpunkt Beteiligte, zu dem die Anmeldung
ihres Rechts dem Umlegungsausschuss zugeht. Wechselt die Person eines Beteiligten wahrend des
Umlegungsverfahrens, so tritt sein Rechtsnachfolger gemaf § 49 BauGB in dieses Verfahren in dem
Zustand ein, in dem es sich im Zeitpunkt des Uberganges des Rechts befindet.

Beteiligte, deren Rechte aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, werden hiermit aufgefordert,
ihre Rechte innerhalb eines Monats nach der Bekanntmachung dieses Umlegungsbeschlusses
anzumelden.

Die Anmeldung ist bei der Geschéftsstelle des Umlegungsausschusses im Gebaude des Neuen
Rathauses in 41515 Grevenbroich, Am Markt 2, Zimmer 212, wahrend der Dienststunden, und zwar
montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, mittwochs von
08.00 Uhr bis 12:00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr,
abzugeben. Werden Rechte erst nach Ablauf der genannten Frist angemeldet, muss der Berechtigte
die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gegen sich gelten lassen, wenn der
Umlegungsausschuss dies bestimmt. Bestehen Zweifel an einem angemeldeten Recht, so wird vom
Umlegungsausschuss eine Frist zur Glaubhaftmachung des Rechts festgesetzt. Der Inhaber eines
Rechts, welches nicht im Grundbuch eingetragen ist, muss die Wirkung eines vor der Anmeldung
eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, dem gegenlber die

Frist durch Bekanntmachung des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

IV. Verfligungs- und Veranderungssperre

Von der Bekanntmachung dieses Umlegungsbeschlusses bis zur Bekanntmachung des
Umlegungsplanes dirfen gemafy § 51 BauGB im Umlegungsgebiet nur mit schriftlicher Genehmigung
des Umlegungsausschusses

1. Verfugungen Uber ein Grundstick oder Uber Rechte an einem Grundstuck getroffen oder

Vereinbarungen abgeschlossen werden, durch die einem anderen ein Recht zur Nutzung oder
Bebauung eines Grundstlckes oder Grundstlckteiles eingerdumt wird oder Baulasten neu
begriindet, gedndert oder aufgehoben werden,

2. erhebliche Veranderungen der Erdoberflache oder wesentlich wertsteigernde Veranderungen

der Grundstlicke vorgenommen werden,

3. nicht genehmigungs-, zustimmungs-, oder anzeigepflichtige, aber wertsteigernde Anderungen

solcher Anlagen vorgenommen werden,

4. genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige Anlagen errichtet oder gedndert werden.
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veranderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind,
Unterhaltungsarbeiten und die Fortfihrung einer bisher ausgelibten Nutzung werden von der
Veranderungssperre nicht berihrt.

Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn Grund zur Annahme besteht, dass das Vorhaben die

Durchfihrung der Umlegung unmdglich machen oder wesentlich erschweren wurde.

V. Vorarbeiten auf Grundstiicken




Eigentiimer und Besitzer haben nach § 209 BauGB zu dulden, dass Beauftragte der zustandigen
Behorde zur Vorbereitung der von ihnen zu treffenden Malinahmen Grundstlicke betreten und

Vermessungen oder ahnliche Arbeiten ausflihren.

VI. Rechtsmittelbelehrung

Der bekanntgemachte Beschluss kann nach § 217 Abs. 2 BauGB von den Betroffenen innerhalb von
sechs Wochen seit dem Tag dieser ortsiiblichen Bekanntmachung durch Antrag auf gerichtliche
Entscheidung angefochten werden. Der Antrag ist schriftlich oder mundlich zur Niederschrift beim
Umlegungsausschuss der Stadt Grevenbroich, Gebaude des Neuen Rathauses in 41515
Grevenbroich, Am Markt 2, Zimmer 212, wahrend der Dienststunden, und zwar montags und dienstags
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, mittwochs von 08.00 Uhr bis 12:00 Uhr,
donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr, einzureichen.

Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er sich richtet. Er soll die Erklarung
inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird und einen bestimmten Antrag enthalten. Er soll die
Grunde sowie die Tatsachen und Beweismittel angeben, die zur Rechtfertigung des Antrages dienen
(§ 217 Abs. 3 BauGB).

Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmachtigten versaumt werden sollte, so wiirde dessen
Verschulden dem vertretenen Berechtigten zugerechnet werden.

Uber den Antrag entscheidet das Landgericht Kéln, Kammer fir Baulandsachen, Luxemburger Strale
101 in 50939 KalIn.

Grevenbroich, den 04.03.2026
Der Vorsitzende

gez. Thomas Benden
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UMLEGUNGSAUSSCHUSS DER STADT GREVENBROICH

Bekanntmachung

tiber die offentliche Auslegung der Bestandskarte und des Bestandsverzeichnisses in der
Baulandumlegung Gu 26 "Gustav-Mahler-Strae" im Ortsteil Gustorf

Nach § 53 Abs. 2 Baugesetzbuch werden die Bestandskarte und die nachstehend unter Ziffer 1 und 2
aufgefuihrten Teile des Bestandsverzeichnisses des Umlegungsgebietes Gu 26 "Gustav-Mahler-
StralRe" im Ortsteil Gustorf in der Zeit
vom 23.03.2026 bis einschlieBlich 27.04.2026 (nicht am 22.04.2026)
im Gebaude des Neuen Rathauses in 41515 Grevenbroich, Am Markt 2, Zimmer 212, offentlich
ausgelegt.
Die Bestandskarte weist die bisherige Lage und Nutzung der Grundstlicke des Umlegungsgebietes aus
und bezeichnet die Eigentimer nach Ordnungsnummern.
In dem Bestandsverzeichnis sind aufgeflihrt:
1. die im Grundbuch eingetragenen Eigentlimer,
2. die grundbuch- und katastermafige Bezeichnung der Grundstlcke
unter Angabe von GroRe und Nutzungsart,
3. die im Grundbuch in Abteilung 2 eingetragenen Lasten und
Beschrankungen.
Die Beteiligten im Umlegungsverfahren konnen wahrend der Dienststunden montags und dienstags
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, mittwochs von 08.00 Uhr bis 12:00 Uhr,
donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr, die Bestandskarte und das
Bestandsverzeichnis einsehen und gegebenenfalls Berichtigungen beantragen.
In dem unter Ziffer 3 aufgefihrten Teil des Bestandsverzeichnisses ist nach § 53 Abs. 4 Baugesetzbuch

die Einsicht jedem gestattet, der ein berechtigtes Interesse darlegt.

Grevenbroich, den 04.03.2026
Der Vorsitzende

gez. Thomas Benden

Impressum

Die ,,Rathauszeitung“ erschien im Erft-Kurier — Lokal Anzeiger fiir Grevenbroich — als amtliches
Mitteilungsblatt der Stadt Grevenbroich.
Verteilung: Kostenlos mit dem Erft-Kurier
V.i.S.d.P.: Stadt Grevenbroich, Der Biirgermeister
Redaktion: Stephan Renner
Tel.: 0218 1/608-219
Fax: 02181/608-8219
stephan.renner@grevenbroich.de
Altes Rathaus, Am Markt 1
41515 Grevenbroich


mailto:stephan.renner@grevenbroich.de

	Nr. 08                              Stadt Grevenbroich                        14.03.2026
	I. Allgemeine Bestimmungen
	§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck
	§ 2 Schließung und Entwidmung

	II. Ordnungsvorschriften
	§ 3 Öffnungszeiten
	§ 4 Verhalten auf den Friedhöfen
	§ 6 Gewerbliche Betätigung auf den Friedhöfen

	III. Allgemeine Bestattungsvorschriften
	§ 7 Anzeigepflicht und Bestattungszeit
	§ 8 Särge und Urnen
	§ 9 Ausheben der Gräber
	§ 10 Ruhefrist
	§ 11 Umbettungen

	IV. Grabstätten
	§ 12 Arten der Grabstätten
	§ 13 Reihengrabstätten
	§ 14 Allgemeine Vorschriften zu Wahlgrabstätten
	§ 15 Wahlgrabstätten
	§ 16 Aschenbeisetzungen ohne Urne
	§ 17 Muslimische Grabstätten
	§ 18 Ehrengrabstätten

	V. Gestaltung der Grabstätten
	§ 19 Gestaltungsvorschriften

	VI. Grabmale und bauliche Anlagen
	§ 20 Gestaltung der Grabmale und Verschlussplatten
	(2) Die Friedhofsverwaltung beschafft für jede Urnennische in Kolumbarien eine Verschlussplatte. Die Verschlussplatten sind einheitlich zu gestalten. Die Beschriftung der Verschlussplatte mit Namen, evtl. Geburtsnamen, Vornamen und Lebensdaten des Ver...
	Die gravierte Verschlussplatte ist innerhalb von drei Monaten ab Beisetzung des Verstorbenen anzubringen. Das Abnehmen und Anbringen der Verschlussplatten ist nur durch einen Beauftragten der Friedhofsverwaltung zulässig. Das Anbringen von Gegenstände...
	Wird eine Verschlussplatte unzulässig beschriftet, bemalt oder durch individuelle Steinmetzarbeiten verändert oder beschädigt, hat der Nutzungsberechtigte diese auf seine Kosten ordnungsgemäß zu erneuern. Die Friedhofsverwaltung kann unzulässig beschr...
	§ 21 Zustimmungserfordernis
	§ 22 Errichtung
	§ 23 Unterhaltung
	§ 24 Entfernung

	VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten
	§ 25 Herrichtung und Unterhaltung
	§ 26 Gestaltung der Grabstätten
	§ 27 Vernachlässigung der Grabpflege

	VIII. Kühlzellen und Trauerfeiern
	§ 28 Benutzung der Kühlzellen
	§ 29 Trauerfeier

	IX. Schlussvorschriften
	§ 30 Alte Rechte
	§ 31 Haftung
	§ 32 Gebühren
	§ 33 Ordnungswidrigkeiten
	§ 34 Ausnahmen
	§ 35 Inkrafttreten

	Die „Rathauszeitung“ erschien im Erft-Kurier – Lokal Anzeiger für Grevenbroich – als amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Grevenbroich.
	Verteilung: Kostenlos mit dem Erft-Kurier
	V.i.S.d.P.: Stadt Grevenbroich, Der Bürgermeister
	Redaktion: Stephan Renner
	Tel.: 0218 1/608-219
	Fax: 02181/608-8219
	stephan.renner@grevenbroich.de
	Altes Rathaus, Am Markt 1
	41515 Grevenbroich

